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o
GeehrteRedaktion!DerstädtischeFinanzreferentStadtratBreitnerersuchtfreumdlichst

zuder amSamstagden6 .Dezember1924umhalb2 Uhrnachmittags
in seinemBüro ,NeuesRathaus ,Präsidialbüro ,stattfindenden

Pressenkonferenz

einenVertreterzuentsenden.
ZurBesprechungkommtderVoranschlagfürdasJahr1925.
DerGesundheitszustandWiensimOktober.In derletztenSitzung
derstädtischenAmts-undAnstaltsärztewurdeauchderüblicheBericht
überdie GesundheitsverhältnisseWiensMonateOktobererstattete
DerKrankenstandist in diesemMonateinfolgederZunahmefastaller Krankheitsfermenangestiegen .DieAnzahl ,der Anzeigenvon
Infektionskrankheiten ,besondersvonScharlach - DiphterieundTu
berkulose Erkrankungenist höher geworden .Es ist aucheine
stärkere Sterblichkeit zu verzeichnen .ImOktoberdes heurigenJah¬
res wurdenum130Todesfällemehrals imSeptemberundum48Fälle
mehrals im Gktoberdes vorigen Jahres gemelket .Insgesamtstarben
imBerichtsmonate1866Personengegen1736imVormanateundgegen
1818imOktoberdesVorjahres .DiegrössteZahlderTodesfälle
entfielaufHerzeundGefässkrankheiten .

ElektrischeStrassembeleuchtungenaufdemNeubaugürtel.
ImOktoberist imtechnischenGemeinderatsausschussdieEinführung
derelektrischemStrassenbeleuchtungaufdemäusserenGürtelbe¬

schlossenworden.NunmehrwurdeindergestrigenSitzungderEntwurf
fürdenNeubaugürtelzwischenderStadtbahnhaltestelle„Westbahnhof

genehmigt .bis eberhalb der Einmündungder Felberstrasse inFünfhaus
die

Das Kostenerforderniss für Herstellung der elektrischen Strassenbe¬

leuchtungaufdieserTeilstreckebeträgt80Millionen-.
DieBäderpreisemüssenerhöhtwerden.DieständigzunehmendeTeuerung
hatwiebeiallenstädtischenAngestellten ,auchbeidenAngestell-¬
tenderstädtischenBädereineErhöhungderLöhneundGehälterzur
Folgegehabt ,die zumTeilewemigstens ,auf die Bäderpreiseeinwir¬
ken muss .Auchnach der jetzigen Preiserhöhungin denstädtischen
BädernwirddieGemeindeimkommendenJahreeinenZuschussvonmehr
alszweiMillardenzumlBäderbetriebzuleustenhaben ,dadieJehalts
undLohnerhöhungenrund70%ausmachen,der Sachaufwand
nur infolge der Verbilligungder Kohleunverändertgebliebenist
unddieErhöhungderBäderpreisenurungefähr14 %derfrüherenFreise
beträgt .Auchjetzt werdennochdiestädtischenBäderzudenbilig-¬
stenBädernWienszählen .DieBäderpreisefürKindererfahrenkeine
Erhöhung,ebensowurdebeidenVolksbädernII .Klasse ohne
WäschevoneinerErhöhungabgesehen,beidiesenbleibtalsoderPreis
von1700Kronennachwievorbestehen .DerPreisdinesBrausetadesI .
KlasseohneWäschewurdewun3000Kronenauf3600Kronenerhäht.Bei

denDampf-undWannenbäderntritt eineErhöhungderFreiseum10
bis14 %ein .Dieletztereiserhöhungin denstädtischenWarmbädern
erfolgteam16 .Jänner1924 ,nachdemeinJahrzuvor ,am23 .Jänner
1923einebiszu9 %gehendeErmässigungeingetreteönwar .Diegegen¬
wärtigeErhöhunggilt abMittwoch,den10 .Dezember.
Geldene Hochzeiter .In der vorigen Wocheüberreichte Stadtrat

Speiser in Vertretungdes BürgermeistersdenEhepaaren :Georg
und Karoline TrummXII . ,Franz und Karoline MachacXVII . ,Anton
und Marie Moltas XX . ,und Alois und Rosa Volk III . ,anlässlich
ihrer goldenenHochzeitdie Ehrengabeder GemeindeWien.
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DasDisziplänarverfahrenwegemdesSelbstmordesdesOktava-¬
mersThemasSchwarz.DasimAnschlusseandenSelbstmorddesOktaß

vanersThomasSchwarzvomAkademischenGymnasiumdurchgeführteDiszi¬
plimarverfahrenAstnunmehrzumAbschlussegelangt .EinerBerichter-¬
stattungan die OeffentlichkeitüberdenInhalt derVerhandlungsakten
undder Verhandlungstehendie Bestimmungender § §130 ,letzter
Ansatzund133 ,letzterAbsatzdesGesetzesvom28 .Juli1917,
(Lehrerdienstpragmatik)entgegen .Dagegenläßt derWortlautdesGe-¬

setzesdieAuffassungzu ,dassdieVerlautbarungdesErkenntnisses
statthaftist .ZurAufklärungderOeffentlichkeitwirdErkenntniss
desDisziplinarsenatesnunmehrbskanntgegeben ;es besagtimwesent-¬

lichenfolgendes:
DirekterDr .GustavWilhelmistschuldig „seineDienst-¬

pflichtendadurchverletztzuhaben ,1 .dasser aufGrundeinesvom
SchülerSchwarznicht unterfertigten undnachträglichtatsächlich
alsKorrekturbedürftiganerkanntenVernehmungsprotekollesdieVerhand-¬
lungangesetztunddurchgeführthat ;. dasser dieVerhandlungffüreinen
ZeitpunktangesetztundinnerhalbeinesZeitraumesdurchgeführthat ,
in demdie vorgeschriebene eingehendeGründlichkeit undSachlichkeit
der Beratunggefährdetwar ,überdiesdie Gangaufsichtleidenmusste
unddieUnterrichtszeitnichtverschriftsmässigverwertetwerdenkonnte;
3 .dass er du dieser Verhandlungnicht alle MitgliederderLehrer¬
lenferenzeingeladenhat ;4 .dassdasvonihmunddemSchriftführer
unterzeichneteKonferenzprotokollinentscheidendenPunktenein
unvollständigesundteilweisefalschesBildvondemGangderVerhandlung
gibtindemesa )dieentscheidendeTatsacheverschweigt,dassderKlassen
vorstandProfessorGläserzuerstdenmilderenAntragstellte ,dem
SchülernocheinmaloffizielldasfreiwilligeAusscheidenausderAn¬
stalt nahezulegenunddassfür diesemildereAuffassungnichtweniger
als 5 vonden6 LehrernderKlassestimmten ,undb )denFehlerbegeht,
dieStimmedesabwesendenBrofessorsErnstfürdenAusschliessungs¬
antragzu zählen ;5 .dasser währendder Konferenza )esunterliess ,
denLehrkörperaufzufordern,beimUrteilüberdenSchülerdiepsycho¬
logischen,sozialenundsonstigenBegleitumständsdesFalles,wiezum
BeispielbesondereDisziplinarwidrigkeitenin denGeschichtsstundendes
ProfessorsHausnerin eingehenderWeisezuwürdigenundzuprüfen ,und
b )inseinerStellungalsDirektordiemangelndeEinstimmigkeitdes
Urteileskritisierthate
ErhatdadurchmitRücksichtaufbdieErtundSchwerederVerfehlung
einDienstvergehennachden§ §22 ,25und27derLehrerdienstpragmatik
begangenundeswirddeshalbüberihndieDisziplinarstrafederAuse
schliessungvonderZeitvorrückungverhängt.Dagegenwirdderin4
weiteremPunktenvondengegenihnerhobenenAnschuldigungenfreiges

sprochen.DieDienstverletzung,derenProfessorDr.Friedrichgläser
schuldigerkanntwurde ,beziehtsich in denbeidenerstenPunktenauf
die vondemErkenntnis ,betreffenddenDirektorWilhelm ,unterPunkt1
und4 angeführtenMängeldesVernehmungsprotokollesunddesKonferenz-¬
protekolles ;ausserdemwurdeer schuldigerkannt ,seineDienstpflichten
dadurchverletzt zu haben ,dass er 3 .es als Referent unterlassenhat ,
denLehrkörperaufzufordern ,beimUrteil überdenSchülerdiepsycholo¬
gischen ,sozialen und sonstigen Begleitumständedes Falles ,wie zumZur Unterschrift vorgelegt werdenkennten ,könnenauf keinenFall
BeispielbesondereDisziplinarwidrigkeitenin denGeschichtsstuniendes
ProfessorsHausnerineingehenderWeisezuprüfenundzuwürdigengund

dasser4 .alsReferentbeiBegründungseinerAnträgeVorgängeher-¬
angezogenhat ,die sich bei Verhandlungenüberdie Kompetenzeninder
Schülergemeindeabgespielthaben,wobeierdiefreieMeinungsäusserung
desSchülers ,dienachseinereigenenAussageformaleinwandfrei
war,zurBegründungdesscharfenVorgehendgegendenSchülerverwendeteEr hat dadurch ein Dienstvergehennach den § §22 ,25 und27

. . P.begangen,dochwirdmitRücksichtaufdieüberwiegendenMilder-¬
ungsgründevonderVerhängungeinerDiszielinarstrafeabgesehenund
lediglicheineRügealsOrdnungsstrafeausgesprochen.Dagegenwird
er in zwei weiteren Punktender Anschuldigungfreigesprochen .

ProfessorDr.ErnstHausnerwirdschuldigerkannt,seineDienstpflich¬
tendadurchverletztzuhaben,dasserdieAnforderungenderSchuldis-¬
ziplinausserAchtgelassenhat .ErhatdadurcheinDienstvergehen
nach§25 . . P.begangen,dochwirdmitRücksichtaufdieüberwiegenden

MilderungsgründevonderVerhängungeinerDisziplinarstrafeabgesehen
undlediglicheineRügealsOrdnungsstrafeausgesprochen.DieProfesso¬renDr.Ernst.Dr.KleemannundMatznerwerdenvondengegensieer-¬
hebenenAnschuldigungenfreigesprochen.

DieBegründungdesErkenntwisses
besagtimwesentlichenfolgendes:DerDisziplinarsenatliesssichbeiseinerUrteilsfällungvondemGedankenleiten,dassdleHandlungen
derAngeschuldigtenalssalchee ohneBeziehungaufdieeingetrete-¬

nentraurigenFolgen -zubeurteilenwaren .Diein diesemspeziellen
FalleeingetretenenFolgenbeweisenallerdings,wienotwendigesist ,
sichbeiderAusschliessungeinesSchülersmitdergrösstenGewissen¬

haftigkeitandiestrengeDurchführungderbehördlichenVorschriften
zuhalten .DieimLaufederVerhandlungzutagegetretenenUmständebei
derBeschlussfassungüberdenSchüler lassenerkennen,dassVerfehlun-¬
genzukonstatierenwaren ,diesowohldemWortlauteals demGeiste
derbehördlichenAnordnungendirektzuwiderlaufen.Dieentscheidende
LehrerkonferenzwiesschonschwereMängelinBezugaufdieZusammen¬
setzung ,dannaufdenZeitpunktderAbhaltungundaufdieDurche
führungauf .DieKnappheitderzurVerfügungstehendenZeitunddas
Bewusstsein,dassunterdessenderganteSchulbetriebsichohnepäda
gegischeAufsichtbefand ,müssteeinersachlicheneingehendenBeratung
überaushemmendentgegenwirken.DazukommtnochderVerlustanUnfer¬richtszeit ,der ,wieausdenVerhandlungenhervergeht,andieser
Schulekeineswegsein einmaligesEreigniswarundderaufdenGeist
derAnstaltschondeshalbungünstigwirkenmusste,weilerdurchAne
ordnungendesDirektorsselbst verursachtwar.
AlsEntschuldigungfürdiesekursoriseheBehandlungdesschweren

Falleswurdeangeführt,dasserschonvorherineinerkurzenVorbe¬
sprechungingrösseremKreiseunddurchverschiedenePrivatgespräche
derLehrergründlicherörtertwordensei .DissørArgumentationkonnte
sichderSenatschonausdemGrundenichtanschliessen,weilessich
gezeigthat ,dassselbstdieformelleKonferenznochaufungenügenden
Grundlagenaufgebautwar ,weshalbdie Vorberatungenehernegativ-im
SinnederBildungvonvorgefasstenMeinungen- wirkenmussten.
EinewesentlicheGrundlagefürdiegeordneteBeratungundBeschluss¬
fassungeinerzumZweckedesDisziplinierungeinesSchülerseinberufe-¬
nenLehrerkonferenzist die in einemProtokollfestgelegteAeusse-¬
rungdesBeschuldigten.Esist diesdiedemBeschuldigtenalleinein¬
geräumteMöglichkeitderGegenargumentation, stenografischeundge¬-¬
kürzteNotizen,diedemSchülerwohlvorgelesenwurden,abernicht

einordnungsmässigesProtokollersetzen,dasdieungekürztenDærle¬
gungendesSchüdersaufweistundvonihmdurchUnterschriftbeglaubigt



2 .Bogen.
wirdeHiebeikannruhigangenommenwerden, dassindiesemalsProtokoll
bezeichmetenSchriftstückder Tatbestandrichtig wiedergegebenwurde.

giltNichtdasgleicheabervondemfürdieBeurteilungdesFalles
mindestensebensowichtigenBeweggründen- .Tatsacheist ,dassnach
Schöpfung des Urteiles an der im Vernehmungsprotokollenthaltenen
WiedergabedieserBeweggründeeine Aenderungvrorgenommenwerdenmusste,
dieder vomKlassenverstandeder KonferenzvorgetragenenAuf- ¬
fassung über die Tragweite des Vergehens eine wesentliche Stütze ent¬
zieht .DerKlassenvorstandvertrat nämlichdie Ansicht ,dass diezwei
Sätze ,diederSchülerteilsandieTafelschrieb ,teilsaussprach,mehr
als einen beziehungslosenScherzdarstellen undZusammenhangmit
seiner grundsätzlichenundzielbewusstenEinstellunggegenüberder
Schulegebrachtwerdenmüsse ,under beruftsichdarauf ,dassder
Schülerselbst auf diesenZusammenhangaufmerksamgemachthat .Gerade
die Worteaber ,auf die sich der Klassenvorstandhier bezog ,mussten
hinterher auf Verlangendes Schülers durcheine ganzanderslautende
Fassungersetzt werden ,die jemenWitzauf eine momentaneBegriffs-¬

Assoziaeien zurückführt .Demnachint die Unfertigkeit desVernehmungs- ¬

protokollesnicht nurein formalesGebrechen ,sondernsie hatauch
zur erheblichen sachlichen Mängelnder Lehrerberatunggeführt .
InderKonferenzhatsichalswesentlichstenMagelgeltendgemacht,
dassvonder Mehrheitdes Lehrkörpersdie selbstverständlicheunddurch
denErlassdes . ö .LandesschulratesZahl414ex .1920ausdrücklich
nochvorgeschriebenePrüfungder psychologischenBegleitumständedes

wie
Falles nicht nur unterlassen ,sondern ,aus der nicht bestrittenen
Zeugenaussageeines Professorshervorgeht ,ausdrücklichabgelehntwurde.
Hier wäre es Pflicht des Direktors und des Professors Gläser als Be¬
richterstatter gewesen ,die Konferenzteilnehmernachdrücklichdarauf
aufmerksamzumachen,dasssiediesenStandpunktaufgebenmüssten,weil
er dengeltendenVorschriftenwiderspreche .
AuchProfessor Gläser selbst ist der Pflicht der psychologischenWür¬
digung nicht gerecht geworden .Es wäre allerdings demArgumentederVer¬
teidigungzuzustimmen,dassder Lehrernurzu einenpsychologischen
Würdigungüberhauptundnicht zu einer bestimmtenpsychologischenWür-¬
digungverpflichtetsei ,dassalsoeinenachAnsichtdesSenatesunrich¬
tige psychologischeWürdigungauchkeinenGegenstandeinesdisziülinären
Verwurfesbildenkönne .ProfessorGläderaberhat diepsychelogische
Würdigungdes Falles auchin seiner subjektivenAuffassungnurnach
eimerRichtungundnursoweitfortgesetzt ,als sie für denSchüler
belastend wirkte .Er hat zwar eine psychologischeVerbindungdesVorfalle

hergsetellt ,esmitderallgemeinenEinstelliungdesSchülers
aberverabsäumt,dieseallgemeindEinstellungdesSchülersselbst

psychologisch zu würdigen ,und er hat auch die psychologische Wir¬
kungder allgemeinenVerhältnissein der Geschichtsstundeaufden
Schülernichtin Betrachtgezogen.
DerSchülerkonnte ,indemer mitdenWorten. DerDirektorkann
alles "die erste Voraussetzungeinesalten logischenSchüler-¬
witzesan die Tafelschriebunddie zweiteVoraussetzung( „Die
Schülersghaftgehörtzuallem“ )mündlichhinzufügte ,wobeidieun-¬
ausgesprocheneSchlussfolgerungobjektivsicherlich eine argeUn¬
gehörigkeit darstellte ,subjektiv dennochder Meinungsein ,damit
einennochan der Grenzedes ErlaubtenstehendenWitzzumachen.
DiewichtigeFrage,inwieweitdieallgemeinenVerhältnisseinder

AuffassungVor¬Geschichtsstundediesersubjektiven
schubleisteten ,hätten mindestenseräertert werdenmüssen.
BezüglichderVerhältnissein denGeschichtsstundendesProfessers

HausnerhatderSenatalserwiesenangenommen,dassdieLaxheit
der Schulzuchtjeses Massweitüberstieg ,welchesauchbeiweit¬
herzigerBeurteilungals nochzulässigbezeichnetwerdenkann .Man
masswohlunterscheidenzwischeneinemwünschenswertemfreund¬
schaftlichenVerhältniszwischenLehrerundSchülerundeinerder
SchwächedesLehrersentspringendenKameraderin.NurdieseVerhält-¬
nissein derGeschichtsstundehabendie disziplinäreVerfehlung
desThomasSchwarzermöglicht.NochmehralsdieallgemeineDul¬dem
dungdieser Zuständemuss/ProfessorHausnerzumVorwurfgemacht
werden ,dass er in der Konferenz nicht energisch dagegenEinspruch

erhob ,dassbei diesemausnahnsweisevonihmzur Anzeigegebrachten
FallderschärfsteMasstabengelegtwerde,sodassdurchdenGegen¬
satz zwischen völliger Straflosigkeit in anderen Fällen undstrengs - ¬
ter Strafein diesemeinen ,derGrundsatzgleichmässigerGerech¬
tigkeitverletztwurde.DieTatsache ,dassdie StimmedesabwesendenProffesorsErnstbei
derprotokollarischenFestlegungdesStimmenverhältnissesmitgezählt
wurde ,fällt demDirektor und demSchriftführer zur Iast ,umsomehr
als durch das Beweisverfahrennicht erhärtet werdenkonnte ,dass
einformellerAuftraghiezuvonProfessorErnstgegebenundvon
ProfessorKleemannodereinemandereninderKonferenzgeltend
gemachtwurde.
BeiderBemessungderStrafenwirktenerschwerend:
1o dassdie von allen Beteiligten hervorgehobenenbesondersschwierigen
disziplinärenVerhältnisseder Anstaltsie zu einer besonderssorg¬
fältigenBehandlungdesDisziplinarfalleshättenveranlassensolleng;
2 .dassdie unverkennbareEigenartdesSchülersSchwarzeinesumse-¬
rische undschablonidierendeBehandlungseines Falles vonvorne¬
bereinhättenausschliessenmüssen;
3 .dassdurchdasVergehenderAngeschuldigtendasAnsehenderSchule
undd er Lehrerschaftgefährdetwurde;
4 .bei DirektorWilhelmseinebesondereVerantwortlichkeitals
Direktor ,beiProfessorGläserdieVerantwortlichkeitalsKlassenvorss
stand .
AlsmilderndkameninBetracht:
BeiallemAngeschuldigtendiebisherigetadelloseDienstleistungund
die schwiefigen Verhältnisse inder achten Klasse desakadwmischen

Gymnasiums,ferner
bei DirektorWilhelm ,seine langjährigeverdienstvolleTätigkeit
als Lehrer ,seine unermüdlicheAmtstätigkeitundseinerfolgreiches
Bestreben ,als Leiter ,ein gutes Einvernehmenmit derElternschaft
zupflegenendlichseineanerkanntewissenschaftlicheBetätigung;

Bei Professor Gläserseine hervorragende ,sowohlfachlich alspä¬
dagogischausgezeichneteTätigkeitals Lehrer ,seineweitüberdas
blosPflichtgemässehinausgehendeAnteilnahmeandenAngelegenheiten
seiner Schuleundan allgemeinenErzieungsfragen;
beiProfessorHausnerseinefachlicheTüchtigkeitals Lehrerund
seinvielseitigesundvonmenschlicherGütegetragenesBemühenum
dieJugend.
AlsMilderungsgrundfüralleAngeschuldigtenmussteendlichauch
in Betrachtgezogenwerden ,dass in mehrerenihnenzur Lastfallenden

Punktennebenihrer persönlichenVerantwortlichkeiteinegewisss
solidarischeMitverantwortlichkeitdes gesamtenLehrkörpersnicht
übersehenwerdenkann ,insbesondere ,wasdie formalundsachlich
unzulängliche Behandlung des Disziplinarfalles betrifft .
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